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Merkblatt iber
das Verhalten
bei Erdbeben

(Aus der Schweizerischen Arztezeitung
Nr. 10/1981)

Die Erdbebengefdhrdung in der
Schweiz ist relativ gering. Dennoch
wurden aufgrund einer umfassenden
Studie — zum erstenmal fiir ein ganzes
Land in Europa — Karten erstellt, die
es erlauben, fiir jeden Ort des Landes
die Auftretens-Wahrscheinlichkeiten
von Schadenbeben zu bestimmen.
Dies ist insbesondere im Zusammen-
hang mit Kernkraftwerken, grossen
Talsperren und andern wichtigen Bau-
werken erforderlich geworden.

Der Schweizerische Erdbebendienst
vermag die Bevolkerung einstweilen
noch nicht vor kommenden Erdstos-
sen zu warnen. Um so wichtiger ist es,
dass die im nachfolgenden Merkblatt
enthaltenen einfachen Verhaltensre-
geln bekanntgemacht und befolgt wer-
den. Sie sollen zum Selbstschutz und
zur Vermeidung von Panik beitragen.

1. Aligemeines

Die Wabhrscheinlichkeit, dass in der
Schweiz ein zerstorendes Beben auf-
tritt, ist gering. Es ist aber mit Beben
zu rechnen, bei denen leichter bis
mittlerer Schaden entsteht.

Erdbeben fiithren in den meisten Fil-
len nur zu kurz andauernden starken
Erschiitterungen, die spétestens nach
einer Minute wieder abgeklungen
sind.

Es ist wichtig, sofort und tiberlegt zu
reagieren.

Nach starken Beben kénnen Nachbe-
ben auftreten, die in unregelméssigen
Zeitabstinden folgen.

2. Vorsorgemassnahmen

= Sich tuberlegen, welche Vorsorge-
massnahmen man treffen kann und
wie man sich bei einem Beben ver-
halten wiirde (nachts, tags, zu Hau-
se, auf dem Wege, am Arbeits-
platz).

Zonen relativ geringer (1) bis relativ grosser (4) Erdbebengefihrdung

— Feststellen, wo sich die Hauptschal-
ter und -hahnen fiir elektrischen
Strom, Wasser und Gas befinden,
wer sie bedienen konnte und wie
man sie bedient (vom Hausmeister
instruieren lassen!).

— Gebdude und Wohnungen (Heim
und Arbeitsplatz) auf lockere Ka-
mine, Ofenrohre, Dachziegel und
Verputzteile an Winden und Dek-
ken tberpriifen und diese Mingel
und Schidden beheben oder behe-
ben lassen.

— Aufhidngung und Befestigung von
schweren Lampen, Biicherregalen
und anderen gefihrdeten Einrich-
tungsgegenstinden tiberpriifen,
Mingel beheben, eventuell Siche-
rungen anbringen.

- Wichtige Telefonnummern (Polizei,
Feuerwehr, Arzt, Spital usw.) gut
sichtbar notieren (Merkkarte im
Notgepéck und beim Telefonap-
parat).

— Notgepick (personliche Ausweise,
personliche Medikamente usw.) be-
reithalten.

3. Zweckmissiges Verhalten wihrend

eines starken Erdbebens

— Im Innern von Gebéduden zum
Schutze vor herabfallendem Ver-
putz und unbefestigten Einrich-
tungsgegenstdnden rasch einen si-
cheren Platz aufsuchen, wie
— im Tirrahmen
— unter einem soliden Tisch, Pult

oder Bett

nicht zu den Ausgéngen stiirzen.

— Im Freien weg von Aussenwinden
(Abstand mindestens halbe Gebiu-
dehohe), offene Flachen aufsuchen.

. Massnahmen nach einem Erdbeben

Ruhe bewahren; feststellen, ob je-
mand in der Umgebung verletzt
wurde und gegebenenfalls Erste
Hilfe leisten.

Auf Nachbeben gefasst sein.

Nicht zu frith mit Aufriumungsar-
beiten beginnen.

Vorsicht vor vom Dach herunterfal-
lenden losen Teilen; weg von Aus-
senmauern.

Keinen Lift beniitzen, er kann bei
plotzlichem Stromausfall stecken-
bleiben, oder er kann beschadigt
sein.

Radio einstellen und allféllige Ver-
haltensanweisungen der zusténdi-
gen Behorden befolgen.

Nicht nutzlos herumtelefonieren, da
das Netz in diesem Falle dem Hilfs-
und Rettungsdienst zur Verfiigung
stehen muss.

Gebidude und Umgebung auf mogli-
che Feuerherde tberpriifen (offene
Kamine, elektrische Kurzschliisse,
beschidigte Gasleitungen). Feuer-
herde nach Maoglichkeit 16schen
und/oder der Feuerwehr melden.
Gebdudewasser- und -elektrizitats-
versorgung lberpriifen und bei Be-
schiadigung abstellen (Haupthahn,
Hauptsicherungen).

Feststellen der Schiden am Gebau-
de und Mitteilung an die Polizei
oder die bezeichnete Meldesammel-
stelle, wenn gefiahrliche Schiden
vorliegen.

Nicht mit dem Auto herumfahren,
um Schéden zu besichtigen; wichti-
ge Losch- und Rettungsaktionen
diirfen nicht gestort werden.
Anordnungen des Ordnungs-, Ret-
tungs- und Hilfsdienstes befolgen.

9



	Merkblatt über das Verhalten bei Erdbeben

